
54 Der Gieberrzehen- e TLtul/
darmit durch langwührige / ruhige Gebräuch / in verjährter Zeit der
zwey und dreyssig Jahr hergebracht : also soll er sich auch dessen / und
keines mehrern/ohneabsonderlicheBewilligung/zu gebrauchen haben.

§ . 15.
Also kan keiner / ausser der Dorff-Obrigkeit/ rc. wie oben im dritten

frembdem Grund / wider desselben Eigenthumbers / oder Messers gu¬
ten Willen / suchen / oder nehmen.

§. 16 . - H - 'L
Wann ein ganße Gemein / oder sonsten jemand / ein mahl die Ge¬

ber durch sonderbahre Bewilligung/ rechtmassrgeVerjährung/ recht¬
liche ErkanntnuS / oder auffandere zuläffigeWeiß / erlangt/so kan der
Herr desselben Grunds keine Veränderung damit fürnehmen / wor-
durch die Waid dem jenigcn / welcher solche darauff vorhero gehabt /
entzogen / oder geschmälert wurde / und wann er derley Veränderung
fürzunehmensich unterstunde / soll es ihme auffdeß beschwärtenTheils
Anrueffen/alsobalden durch die ordentlicheObrigkeiteneingestelltwer¬
den . Da er aber entzwischen / oder nach ergangenemVerbott / sein
Vorhaben völlig/ oder maisten theils/ ins Werck richtete/ister solches
wieder in vorigen Stand ( wofern es anderst möglich) auff eigenen
Unkosten zu bringen ; sonsten aber denen lntercilirten allen darauß er¬
folgenden Nachtl/und Schaden/nachErkanntnus/ab zutragen schul¬
dig ; es wäre dann/daß der jenige/ deme dieWaid gebührt/zuder für¬
genommenen Veränderungwissentlich geschwigen / und auß gutwilli¬
gem Nachsehen so weit kommen lassen / daß er sich der Waid ferrer
nicht gebrauchen könte / in welchem Fall er sich destwegen zu beklagen
nicht befugt. Und dieses auch in anderen dergleichenDienstbarkeiten
der Feld-Gütter / also zu verstehen ist.

er Wbenzehende Wul /
on MewalttWgen Band-
lungen / und Uands-Mridbrüchigen Wällen.

§ . i.
iZn Gewalt ist / wann einer von jemanden an Leib oder

Gut / ohne Recht / oder gerechtliche Behebnus / und
Mittel angegriffen / und benachthcilt wird.
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Es begehet auch der jenige einen Gewalt / welcher das / so ihme
zugehörig ist / einemandern/ der solches eine Zeitlang/ohne deß Eigen-
thumbers Anspruch/ ruhig besitzet / ohne gerichtliche Hülff/ sechsten /
Md eigener That / Wider seinen Willen / entziehet.

b*
Obwohlen alle Gewalttätigkeiten ins gemein hoch vcrbotten /

und von Unfern nachgesetzten Obrigkeiten zu bestraffen / so ist doch ein
Gewalt grösser / und Straff -mässiger als der andere/nach Beschaffen¬
heit der Sachen / und mit unterlauffenden Umbständen / welche der
Richter fleissig beobachten / und gleich bey Erkanntnus des Gewalts/
denselben mäßigen / und außsprechen/ auffMaaß / und Weiß / wie in
dem erstenBuch dieser Lands-Ordnung Ätl .zi . §. 6uvie auch im 62.
Titl . § .4 . vorgesehen ; in nachfolgenden Fällen aber/jolchen hdher/als
sonsten in gemeinen Gewaltö -Sachen/taxiren/und schärffen solle.

§ » 4 «
Nemblichen / r . Wann der Gewalt einer Obrigkeit / oder derselben

Officiern/in Verrichtung ihres Ambts : <
2 . Einer Gommunicer , oder gantzenGemein:
q . Geistlich/ oder Weltlich -hohen -Stands -Persohnen:
4 . Von leiblichenBluts -Befreundten:

Wittiben/ und Waisen/ angethan / und erwisen Wird.
6 . Ist aller Gewalt / und Frävel / welcher einem an seiner Persohn

zugefügt wird/ höher / und Straffmässiger/ als die Vergwal-
tung von Hab / und Gut.

7 . Wann der Klager in Hangenden Rechten / unerwartet desselben
Außtrags / das Strittige mit Gewalt nimbt / oder wo der
Gewalt wider gebottenen Stillstand / auff auffgesetzte Pön-
fall/verübet wird.

8 . Wann es zu heiliger Zeit/oder nächtlicher Weil -
9 . An befreyetenOrthen:
10 . AuffgemeinenZusammenkunfften / als an einem Marck/ oder in

einem Gerichts-Hauß vor der Obrigkeit / oder Kirchen / Alb-
stern/ GOttS -Häusern/oderauff offenen Land-Strassen:

n . Mit gewaffneter / und gewöhrter Hand/ mit Auffbott/ Glocken-;
Streich / und dergleichen beschicht.

§ . 5.
Wann bey Unserm Land -Marschallischen-und andern nachgesetz¬

ten Gerichtern / ein solcher Gewalt / darbey ein Lands-Fridbruch un-
terlauffet, fürkombt/ solle über den geklagten Gewalt/ von ihnen zwar



^6 Oer Achtzehnte Titul/
erkennet/jedoch so viel den Land-Fridenbruch belangt/solcher Uns/als
Lands-Fürsten/ oder Unserer NidrrOcsterreichischenRegierung/ am
gezeigt / dessen in dem Abschid gedacht/ und Uns umb Unsersdarbey
mitunterlauffendenLands-Fürstlichen luccreL Willen/dieErkannt¬
nus / und BestraffungVorbehalten werden.

§ . 6.
Welcher sich in seinem rechtmässigen Polles , wider eines andern

Gewalt / und unbefugten Angriff/ auffgebührend / und in Rechten
zugelassencWeiß/ selbst schützt / und handhabt / der kan destwegen
keines GewaltS beschuldiget / noch angeklagtwerden.

er UchLzehende
VN Injuri - UNd

itul /
ma

§ . i.
iBwohl alles/ was an einem an seinem Leib / oder

Gut unbillich zugefügt wird / einInjurikan ge-
nennet werden / so ist doch eigentlich diß für einin¬
juri zu halten / wann einer an seinem wohlherge¬
brachten Nahmen/ Stand/ und gutem Leymuth /
von einem andern münd -oder schrifftlich ( worun¬

ter auch die k^ mlien begriffen ) angetastet / verkleinert / und ge-
schmächt/oderauch mitSchlägen angegriffen/und verschimpffetwird.

§ » 2«
Wie dann auch für einInjurizu halten / wann ein Gläubiger sei¬

nenSchuldner beyGericht in Arrest nehmen laffet/untermFürwand/
als ob er nicht zu bezahlen hätte/ oder sich seines Außtrittö zu besorgen
wäre / da doch die Schuld-Forderung entweder schon zuvorbezahlt/
oder doch unrichtig / oder aber der Schuldner darumben gnugsamb
angesessen / auch sich deß Rechtensnicht verweigert.

9.
Ingleichen / da jemand einer ehrlichen Weibs -Persohn mit unge¬

bührlichenWorten / oder Gebärden zugesetzt / dardurch sie in bösen
Verdacht / und Geschrey zu bringen.

§ . 4.
Wie auch wann Kinder / Dienstbotten / oder Unterthanen zu

Verschimpffung ihrerEltern/undHerrcn/gcschlagen/oder mitWorten
schmählichangetastetwerden/ haben esdie Eltern / oder Herrenmcht
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